
 
 
Antwort: 
Zu Nr. 1: Die Gesamteigentumsfläche des Investors (festgesetzte Sonderbaufläche im 
Bebauungsplan Ro 17) hätte eine Größe von 25060qm. 
 
Zu Nr. 2: Die Gesamtfläche innerhalb der Baugrenze (Baufeld) hat eine Größe von 21774qm. 
Innerhalb dieser Fläche sind 20048 qm bebaubar (GRZ 0,8). Mit Erschließungsanlagen und 
Nebenanlagen können insgesamt 23807 qm des gesamten Grundstücks (95 %) bebaut werden. 


